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Schweizer Archiv for Tierheilkunde

Band 99 • Heft 5 • Mai 1957

Prophylaxe der Tierseuchen in Österreich

Von Ministerialrat Dr. Michael Vogler, Leiter der VeterinärVerwaltung im
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in Wien und Prof. Dr. J. Michalka,

Ordinarius fur Tierhygiene der Tierarztlichen Hochschule in Wien.

Die allgemeine Seuchenprophylaxe erstreckt sich zunächst auf die Schaffung

eines gesunden und widerstandsfähigen Tierstapels durch hygienische
Maßnahmen. Als wichtigste derselben erscheint die Anpassung des
Tierbestandes an die jeweilige Futterbasis, da Hunger und Seuchen zwei
untrennbare Weggenossen sind. Infolge zu geringer Rauhfuttervorräte während
des Winters fallen durchgehungerte Tiere häufig Stallseuchen zum Opfer.
Erstreckt sich der Hungerzustand auf einen größeren Tierstapel infolge
Futterknappheit durch mehrere aufeinander folgende Dürrejahre oder ist diese

kriegsbedingt, so kommt es nicht selten zum Auftreten von Epizootien (Maul-
und Klauenseuche nach dem ersten und während des zweiten Weltkrieges).

Um den durch die ständige Stallhaltung bedingten Schäden zu begegnen
und um eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Haustiere zu erzielen, wird
in Österreich immer mehr eine naturgemäßere Haltung angestrebt. Seit
altersher stehen in Hochzuchtgebieten zu diesem Zwecke Hausweiden und
Almen zur Verfügung. Die Sommerweidehaltung unter Verwendung des
elektrischen Zaunes macht Fortschritte, Freiluftstallungen, in denen das

ganze Jahr hindurch die Fenster offengehalten werden, und die Freilandhaltung

(Offenstallung mit Auslauf) insbesondere für Jungtiereund Schweine
sind in steter Zunahme begriffen; hingegen sind bei der Almbewirtschaftung
infolge des in der Landwirtschaft immer mehr zunehmenden Personalmangels

vor allem auf Gemeinschaftsalmen Rückschritte zu verzeichnen.
Neben Verbesserungen der Almen durch Stallbauten, Anlage von Düngerstätten

und Jauchegruben werden Verschlechterungen durch Verholzung,
Versumpfung, mangelnde Düngung, ja selbst durch Verkarstung immer
häufiger beobachtet. Dies macht bereits einige Schwierigkeiten bei der
Schaffung tuberkulöse- und bangfreier Almen, die aus seuchenhygienischen
Gründen angestrebt werden müssen und auch bereits vielfach erreicht wurden.

Als eine weitere Folge des Personalmangels ist eine Rückkehr vieler
Bergbauern zu Tiefstallungen mit Dauerstreu festzustellen; einzelnen
betriebswirtschaftlichen Vorteilen stehen hier große hygienische Bedenken
gegenüber. Mag die Dauerstreu, die für den Landwirt den wertvollsten Dünger

liefert, in Offenstallungen und bei reichlicher Einstreu (10 kg Stroh je

Herausgegeben

von der
Gesellschaft

Schweizerischer

Tierarzte



240 Michael Vogler

Tier und Tag, welche Menge nur einzelnen Betrieben im Flachland zur
Verfügung steht, noch vertretbar sein, so ist sie in Bergbauernbetrieben, die in
der Regel Ersatzstreu (Waldstreu, Sägespäne usw.) verwenden müssen,
wegen der großen hygienischen Gefahren (stete Unsauberkeit des Stalles,
Verschlechterung der Stalluft, Anreicherung von Mikroorganismen und
Wurmlarven in der Streu) strikte abzulehnen.

An dem Ausbau einwandfreier Düngerstätten und von Jauchegruben
wird vielfach mit dankenswerter finanzieller Unterstützung durch die Landes-
Landwirtschaftskammern gearbeitet, doch reichen die vorhandenen Mittel
nicht zur Sanierung aller dringenden Fälle aus. Durch unsachgemäße
Lagerung des Düngers und beim Fehlen einer Jauchegrube gehen aber nicht
nur wertvolle Pflanzennährstoffe verloren, sondern es werden dadurch
vielfach auch Brunnenanlagen und damit auch das Grundwasser gefährdet.

Trotz der im allgemeinen günstigen Versorgung Österreichs mit
Trinkwasser (67% Quellwasser, 31% Grundwasser, 2% Oberflächenwasser) sind
zum Teil noch alte, hygienisch nicht einwandfreie Brunnenanlagen
anzutreffen. Es wird daher getrachtet, an Stelle der Brunnenanlagen zentrale
Wasserversorgungsanlagen zu errichten, die auch leichter überwacht werden
können. So haben beispielsweise im Bundeslande Steiermark mehr als die
Hälfte der Ortschaften eine zentrale Wasserleitung. Zur Versorgung der
Tiere mit Trinkwasser muß aber in größerem Umfange als beim Menschen
Oberflächenwasser herangezogen werden. Rinder nehmen mit Fäkalabwäs-
sern nicht zu stark belastetes Oberflächenwasser anscheinend gerne auf,
doch ist dies wegen des Vorhandenseins von Salmonellen, Tuberkelbakterien,
Leptospiren, Wurmeiern usw. in solchen Wässern hygienisch bedenklich.

Als Forderung hat zu gelten, daß keine Geburt im gemeinsamen Stalle,
sondern in einem eigenen Abkalbestalle erfolgen sollte, und auch die
Milchgewinnung möglichst außerhalb des Stalles durchgeführt werden sollte. Die
Züchtung seuchenresistenter Rassen hat trotz des gelungenen Nachweises
von Rindern, die sich gegen Tuberkulose oder Brucellose (Michalka)
resistent erwiesen und diese Resistenz anscheinend auch vererben, in Österreich
sowie auch anderswo noch zu keinen praktischen Ergebnissen geführt.

Auch eine Reihe veterinärbehördlicher Maßnahmen dient der Seuchenprophylaxe.
So ermächtigt § 5 des Tierseuchengesetzes (TSG) die Veterinärbehörden bei Gefahr der
Einschleppimg von Tierseuchen aus dem Auslande zur Erlassung von Ein- und
Durchfuhrverboten und von Beschränkungen im Verkehr mit Tieren, tierischen Rohstoffen
und Produkten sowie von Gegenständen, welche Träger des Ansteckungsstoffes sein
können. Die Verpflichtung zur Beibringung von Tierpässen bei einem Wechsel des
ständigen Aufenthaltsortes, bei Beförderung mit der Eisenbahn, mit Schiffen, Kraft-
und Luftfahrzeugen (§ 8 TSG) verhindert durch die der Tierpaßausstellung
vorhergehende Gesundheitskontrolle eine Weiterverbreitung von Seuchen im Inlande. Dem
gleichen Zwecke dienen die tierärztliche bzw. amtstierärztliche Überwachung der
Viehmärkte, Tierauktionen (§ 9 TSG), des Tierhandels, der Tierspitäler und Tierschutzhäuser,

der Handelsstallungen, größerer Mastanstalten und Melkviehbestände, der
Sammelmolkereien, gemeinschaftlichen Viehweiden und Gaststallungen (§ 10 TSG).
Darüber hinaus werden heute bereits von den meisten Zuchtverbänden nur solche
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Rinder auf Markte oder zu Tierauktionen zugelassen, die durch ein amtliches Zeugnis
den Nachweis eines negativen Ergebnisses der Untersuchung auf Tuberkulose und
Brucellose erbringen können. Auf Grund der Durchfuhrungs-Verordnung zu § 11 TSG
sind alle fur den Viehverkehr verwendeten Kraftfahrzeuge (Anhänger) anmeldepflichtig.

Eine Genehmigung wird von der Bezirksverwaltungsbehorde nur erteilt, wenn die
Kraftfahrzeuge mit undurchlässigen Boden versehen sind, die ein Herausfallen von
Streu und Exkrementen sowie das Abfließen von Harn und Sekreten hintanhalten.
In dem vom Transportfuhrer zu fuhrenden Kontrollbuche muß auch die spätestens
24 Stunden nach jedem Transport nach vorheriger mechanischer Reinigung
durchzuführende Desinfektion eingetragen werden. Hinsichtlich der Beseitigung von Kadavern
(§ 14 TSG) wird in Österreich, da die Wasenmeistereien (Abdeckereien) den modernen
Anforderungen vielfach nicht mehr entsprechen und deren Zahl standig zurückgeht,
die Errichtung weiterer bzw. der Ausbau der thermochemischen Tierkorperverwer-
tungsanlagen immer dringender gefordert. Das Eingraben auf Verscharrungsplatzen
der Gemeinden ist ebensowenig wie das Verscharren auf eigenem Grund vom
hygienischen Standpunkte als zulassig zu bezeichnen. In Österreich sind derzeit 7 Tier-
korperverwertungsanlagen in Betrieb (je eine in Wien und Steiermark, 2 in Ober-
osterreich, 3 in Niederosterreich). Um die langen Anfahrtswege, die in erster Linie
solche Betriebe unrentabel gestalten, abzukürzen, wurden vielfach aufgelassene
Wasenmeistereien in Sammelstellen umgewandelt, die zum Teil auch über Kuhl-
raume und ein kleines Laboratorium verfugen. Die Unrentabilität des Betriebes der
Tierkorperverwertungsanlagen erscheint als das schwerste Hindernis zum weiteren
Ausbau derselben. Da aber die einwandfreie Beseitigung der Kadaver, Konfiskate,
verdorbener animalischer Lebensmittel usw. eine allgemeine sanitäre Angelegenheit ist
und darüber hinaus noch wertvolles Rohmaterial durch Gewinnung von Rohhauten,
Kadavermehl, Industriefett erhalten werden kann, so darf die Frage der Rentabilität
hiebei nicht als ausschlaggebend angesehen werden, sondern es mußte von Staatswegen

mit allen Mitteln der Ausbau und die Errichtung von Tierkorperverwertungsanlagen

vorangetrieben werden.
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß Österreich über eine größere Zahl

von Seuchenschlachthofen mit den erforderlichen Einrichtungen, unter anderen auch
hinsichtlich der Abwassersterilisation verfugt. Eine größere Anzahl von Seuchen-
Transportwagen ist fur den seuchensicheren Abtransport kranker und verdächtiger
Tiere vorhanden. Auf diese Weise können zur Keulung bestimmte Tierbestande schnell
und restlos der seuchensicheren Schlachtung zugeführt werden, ohne daß es am Orte
der Schlachtung zur Bildung eines neuen Seuchenherdes kommt.

Das Deckseuchengesetz (1948) sieht als vorbeugende Maßnahme fur die Dauer des
Bekampfungsverfahrens einer Deckseuche die kunstliche Befruchtung der Rinder im
verseuchten Deckbereiche vor. Dies hat zu einer wesentlichen Vermehrung der unter
tierärztlicher Leitung stehenden Besamungsstationen gefuhrt. Die Forschungsaufgaben

auf diesem Gebiete obliegen der Bundesanstalt fur künstliche Befruchtung der
Haustiere in Wels (Oberosterreich), die alljährlich Aus- und Fortbildungskurse fur
Besamungstierärzte durchfuhrt. Mit der stärkeren Zunahme der kunstlichen Befruchtung

war auch stets eine Abnahme und umgekehrt bei einer vermehrten bauerlichen
Stierhaltung ein Ansteigen der Deckseuchen festzustellen, so daß sich die kunstliche
Befruchtung als prophylaktische Maßnahme gegen die Deckseuchen der Rinder durchaus

bewahrt hat.
Der Seuchenprophylaxe dient auch die « Veterinarbehordliche Einfuhr- und

Durchfuhrverordnung (1955)»; einzelne ihrer Bestimmungen sollen bei verschiedenen
Seuchen Erwähnung finden.

Zur Prophylaxe der Bodenseuchen, zu denen wir den Milzbrand, die
Gasbrandinfektionen (Rauschbrand, malignes Ödem u.a.), den Tetanus und in
gewissem Sinne auch den Schweinerotlauf und die Leptospirosen rechnen,
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stehen uns praktisch zwei Wege zur Verfügung: die Sanierung des Bodens
bzw. Wassers und die Schutzimpfung der gefährdeten Tiere.

An einem Beispiele, dem seinerzeit größten Milzbranddistrikte Österreichs, sollen
die Möglichkeiten einer Sanierung kurz aufgezeigt werden. Mit den zunächst ungeklärt
m den Vorfluter eingeleiteten Abwassern der Lederfabrik V. m M. wurden gelegentlich
der alljährlichen Überschwemmungen die am Unterlauf des Vorfluters gelegenen
Wiesen und Weiden mit Milzbrandsporen verseucht. Die Epidemie erstreckte sieh vom
Jahre 1914 bis 1925, wahrend von 1926 bis 1935 nur mehr sporadische Falle auftraten;
sie forderte 12 Menschenleben, 600 Rmder und 2 Pferde. In einer eigens errichteten
Verbrennungsanlage wurden die gefallenen seuchenkranken Tiere unschädlich beseitigt.

Bis zum Jahre 1934 wurden jährlich etwa 6000 Rmder gegen Milzbrand nach der
Methode Sobernheim schutzgeimpft. Zur Sanierung des Milzbranddistriktes wurde der
Fa. V. auf Grund einer Verordnung des Ackerbaummisteriums (1910), die eine mechanische

Klarung und Desinfektion der Abwasser und des Klarschlammes von
Gerbereien mit Chlorkalk vorschreibt, der Bau einer Klaranlage und die Desinfektion
der Abwasser und des Klärschlammes vorgeschrieben. Aber erst, als seit dem Jahre
1927 die serologische Untersuchung aller aus dem Auslande eingeführten Trockenhaute
auf Milzbrand und die Desinfektion der serologisch positiven Haute nach der Methode
Cohnheim-Schattenfroh obligatorisch durchgeführt wurde, kamen Milzbranderkran-
kungen bei den Angestellten der Firma wie auch bei den Tieren zum Stillstand. Noch
ein weiterer Faktor hat nicht unwesentlich zur Sanierung dieses Milzbranddistriktes
beigetragen. Am Ausflusse des Vorfluters aus einem See wurde eine Wehranlage
errichtet, die es ermöglicht, den Pegelstand des Flusses zu regulieren und bei Hochwasser
die überschüssigen Wassermengen im See zu stauen und damit ein Austreten des
Flusses aus semen seichten Ufern zu verhmdern. Durch Überschwemmungen werden
nicht nur Milzbrandsporen, sondern auch Rauschbrandsporen, so z. B. im
Überschwemmungsgebiete der Salzach im Innviertel (Frauscher), Salmonellenbakterien,
die nach Piening auf Gras und Heu 11 Monate lang lebensfähig bleiben können, u. a.
auf die angrenzenden Wiesen und Weiden gebracht und können dann zur Infektion
von Tieren fuhren. Eine Hochwassergefahr ist heute wegen der Uberschlagerung der
Walder großer denn je, und es ist zu befurchten, daß dadurch unter bestimmten
Voraussetzungen neue Seuchenherde geschaffen werden.

Weitere verterinarbehordliche Maßnahmen, die sich auf die Prophylaxe des
Milzbrandes erstrecken, sind außer m der bereits angeführten Verordnimg des
Ackerbaummisteriums ex 1910 (Klarung und Desinfektion der Abwasser von Gerbereien) m der
«Vetermarbehordlichen Einfuhr- und Durchfuhrverordnung» ex 1955 vorhanden.

Fischmehlsendungen müssen mit einem vom zustandigen staatlichen Tierarzte
ausgestellten Attest versehen sein, das bescheinigt, daß dem Fischmehl weder Fleischmehl

noch Knochenschrot oder Knochenmehl beigemengt ist (§ 6). Vor Jahren war m
Österreich eine Milzbrandepizootie bei Schweinen, die mit einem mit Knochenschrot
verfälschten Fischmehl gefuttert worden waren, zur Feststellung gelangt. Ferner
müssen Auslandsendungen von Hauten, Fellen, Tierhaarmaterial (rohe Haare, rohe
Wolle und Borsten) oder Leimleder nach ihrem Einlangen am Bestimmungsort
gesondert gelagert werden. Der Amtstierarzt sendet Stichproben zur Untersuchung auf
Milzbranderreger an die zustandige Bundesanstalt fur vetermar-medizmische
Untersuchungen ein und gibt die Sendung erst nach Einlangen eines negativen Untersuchungsbefundes

zur Verarbeitung frei (§20). Aber auch die in den erwähnten Bundesanstalten
durchgeführte bakteriologische Fleischuntersuchung hat m den Jahren 1946 bis 1955
20 bei der Notschlachtung zunächst unerkannt gebliebene Milzbrandfalle aufgedeckt,
so daß die Forderung nach entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bei jeder Notschlachtung

durchaus berechtigt erscheint. Alle diese Maßnahmen haben sich zusammen mit
der unschädlichen Beseitigung der an Milzbrand gefallenen Tiere möglichst auf thermo-
chemischem Wege durchaus gunstig ausgewirkt. Wahrend im Zeiträume 1919 bis 1930
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der Jahresdurchschnitt der Milzbrandfälle noch 102 betrug (Unzeitig), sank der
Jahresdurchschnitt im Zeiträume 1946 bis 1955 auf 20 Tiere pro Jahr und dies vor
allem durch prophylaktische Maßnahmen, während Schutzimpfungen in Seuchengebieten

immer mehr in den Hintergrund traten.
Demgegenüber ist beim Rauschbrand trotz Verbesserung der Impfmethoden ein

stetes Ansteigen der Erkrankungsfälle festzustellen. Im Zeiträume 1885 bis 1910
waren 480 Falle im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen, im Zeiträume 1922 bis 1930
501, und im Zeiträume 1946-1955 687,5 Fälle je Jahr. Diese Statistik zeigt eindeutig,
daß die Prophylaxe des Rauschbrandes letzten Endes versagen mußte, wenn sie sich
ausschließlich auf die Schutzimpfung der gefährdeten Rinder beschranken wollte.
Viel wichtiger erscheint hier, ebenso wie beim Milzbrand, einer weiteren Verseuchung
des Bodens mit Sporen wirksam zu begegnen. Ohne Sanierung der Almen durch
Abtransport und unschädliche Beseitigung der Rauschbrandkadaver ist daher kein
Erfolg zu erzielen. In dem mit Rauschbrand stark verseuchten Bundeslande Steiermark

hat man dies rechtzeitig erkannt und die Tierbesitzer verpflichtet, Rauschbrandkadaver

mit Reisigschleifen, Schlitten oder Halbwagen zum nächsten noch mit
Kraftfahrzeugen befahrbaren Weg heranzubringen. Dort werden sie dann von einem
geländegängigen, kleinen Seuchenwagen übernommen und in eine Tierkörpersammelstelle
gebracht, von wo sie mit einem großen Seuchenwagen m die Tierkörperverwertungs-
anlage abtransportiert werden. Im Jahre 1955 lagen lediglich 3 Kadaver so ungunstig,
daß ein Abtransport nicht möglieh war. Dem Beispiele Steiermarks sind auch andere
Bundesländer gefolgt, so daß in absehbarer Zeit durch diese prophylaktische
Maßnahme eine Sanierung der Rauschbrandalmen erfolgen durfte.

Bei der Prophylaxe des Tetanus konnte durch Herstellung einer Adsorbatvakzine
ein wesentlicher Fortschritt erzielt werden, da mit Hilfe dieser rein aktiven
Immunisierungsmethode ein lebenslänglicher Schutz erzielt werden kann (Teichmann).

Bei dem noch zu den Bodenseuchen gerechneten Schweinerotlaufe liegen insofern
andere Verhaltnisse vor, als außer der Infektion über Boden oder Futter auch noch die
Ansteckungsmoglichkeit über Keimträger in Frage kommt, so daß hier die
Schutzimpfung die einzig wirksame prophylaktische Maßnahme bleibt. Die Zahl der jährlich
festzustellenden Rotlauffalle bleibt, abgesehen von ausgesprochenen Rotlauf jähren,
ungefähr auf der gleichen Hohe. Als ein nicht unwesentlicher Fortschritt bei der
Prophylaxe des Schweinerotlaufes kann der Umstand angesprochen werden, daß auch
in Österreich die Schutzimpfung mit Adsorbatvakzine die Lorenz'sche Schutzimpfung
mit Verwendung einer virulenten Kultur nahezu verdrangt hat.

Die Schutzstoffe gegen die verschiedensten Leptospirenarten, die sich bei unseren
Haustieren relativ häufig im Blutserum nachweisen lassen, lassen sich nach unserer
Ansicht nicht anders erklären, als daß die Tiere wiederholt Gelegenheit hatten, sich
durch Oberflachenwasser zu infizieren, ohne immer offensichtlich zu erkranken.

Eine Prophylaxe der Kontaktseuchen ist nur durch eine Unterbrechung
der Infektkette zu erreichen. Alle diesbezüglichen Bekämpfungsmaßnahmen
(Sperrmaßnahmen, Ausmerzung infizierter Tiere, Keulung verseuchter
Bestände usw.) dienen gleichzeitig der Prophylaxe.

So sieht das TSG die Ausmerzung infizierter Tiere bei Rotz (Malleus) und von
Tuberkulose-Reagenten in Gebieten, die in die staatlich geforderte Rindertuberkulose-
Bekämpfungsaktion einbezogen wurden sowie die Tötung der kranken und verdächtigen

Tiere bei Lyssa vor. Die Keulung infizierter Bestände ist bei Rinderpest, bei der
Lungenseuche, bei der ansteckenden Schweinelahmung und bei der Geflügelpest
zwingend vorgeschrieben. Bei den beiden letzteren Seuchen sind außerdem die
umliegenden Bestände in einem größeren Umkreis der Schutzimpfung zu unterziehen.
Ferner kann die Keulung auch bei Maul- und Klauenseuche, Schweinepest und Geflugel-
cholera unter gewissen Voraussetzungen angeordnet werden.
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Im einzelnen wäre hiezu noch folgendes anzuführen. Im letzten Maul- und
Klauenseuchengang wurde von der Anlegung von Impfkordons entlang gefährdeter Grenzen
und von Impfschutzgurteln um die einzelnen Seuchenherde meist mit gutem Erfolge
Gebrauch gemacht. (Näheres über den Seuchengang siehe Hecke).

Rein aktive Schutzimpfungen mit lapinisiertem Schweinepestvirus sind nach
unseren Erfahrungen nicht als gefahrlos zu bezeichnen, doch scheint sich dieses
modifizierte Virus fur Simultanimpfungen gut zu eignen, sofern von so geimpften Schweinen
kein infektionstuchtiges Virus ausgeschieden wird; eine experimentelle Uberprüfung
dieser Frage ist derzeit noch im Gange.

In zwei Großversuchenwurden Schutzimpfungen gegen Lyssadurchgeführt. Wahrend
bei den mit einem Karbol-Glyzerinimpfstoff geimpften Tieren Virus-fixe-Infektionen
und vereinzelt auch postvakzinale Lähmungen auftraten, zeigten die mit einem Formol -

Adsorbatimpfstoffe geimpften Hunde, vor allem wenn sie mit dem Gehirnmateriale
der gleichen Tierart wie im Vorjahre geimpft wurden, postvakzinale Lahmungen in
einem höheren Prozentsatze (Näheres hierüber siehe die Arbeiten von Hecke und
Grausgruber).

Schutzimpfungen gegen die ansteckende Schweinelähmung mit einem aus dem
Zentralnervensystem kunstlich infizierter Schweine hergestellten Formol-Adsorbat-
impfstoff (Hecke) und gegen die atypische Geflügelpest mit einer aus Eikulturen des
Erregers hergestellten Adsorbatvakzine haben sich durchaus bewährt und werden als
Ringimpfungen um Seuchenherde regelmäßig durchgeführt. In den Ländern, in denen
die Schlachtung der Tiere aus Schweinelahmungsbeständen zentral an einem Seuchen-
Schlachthofe durchgeführt werden konnte, kam die Seuche bereits zum Erlöschen.

Die Rindertuberkulose-Bekämpfungsaktion wurde im Jahre 1950 zunächst in den
Zuchtgebieten Österreichs begonnen und hat bereits sehr beachtliche Erfolge erzielt.
Einige Schwierigkeiten bietet nur die Desinfektion in primitiven Stallungen, da die
Tuberkelbakterien in Stallungen, in denen tuberkulosekranke Rinder stehen oder
vorhanden waren, sich an der Oberfläche der Tiere (Putzstaub) monatelang lebensfähig
erhalten können. Weiter muß man die Übertragungsmöglichkeit durch infizierte
Weiden, die vorher mit infizierten Tieren bestoßen waren oder mit mechanisch
geklärtem Abwasser beregnet wurden, oder durch infiziertes Wasser (Tränken derTiere mit
Oberflächenwasser, das mit Abwässern von Fleischhauereien, Schlachthausern,
Milchsammelstellen, Molkereien oder Krankenanstalten belastet ist) stets im Auge behalten,
um Neuinfektionen bereits tuberkulosefreier Bestände wirksam begegnen zu können.

Eine Bekämpfung der Brucellose des Rindes wird derzeit teils auf freiwilliger
Basis, teils mit staatlicher Unterstützung, durch Ausmerzung der serologisch positiven
Tiere durchgeführt. Ein neues Bang-Gesetz wird demnächst an Stelle der gesetzlichen
Bestimmungen aus dem Jahre 1935 in Kraft treten.

Die Infektketten bei Salmonellose können durch folgende Maßnahmen unterbrochen

werden: 1. Hygienische Maßnahmen (einwandfreie Trinkwasserversorgung,
Abwässer- und Fäkalienbeseitigung). 2. Durch Milchkontrolle und Verwendung pasteurisierter

Milch. 3. Durch bakteriologische Kontrolle der animalischen Nahrungsmittel.
4. Durch tierärztliche und bakteriologische Kontrolle der Tierbestande. 5. Durch
periodisch wiederholte Ratten- und Mäusebekampfung namentlich in Fleischereibetrieben.
6. Durch Fliegen- und Ungezieferbekämpfung, da eine Übertragung durch Fliegen und
Insekten wahrscheinlich ist und 7. durch Ermittlung von Keimträgern und Dauerausscheidern

beim Menschen, vor allem beim Personal von Lebensmittelbetrieben. Allen
diesen Maßnahmen wird auch in Österreich ein besonderes Augenmerk zugewendet;
sie werden zum Teil von Ärzten (Punkt 7), größtenteils aber von Tierärzten
durchgeführt oder überwacht.

So wurden beispielsweise von den Bundesanstalten fur veterinärmedizinische
Untersuchungen in den Jahren 1946 bis 1955 54 668 bakteriologische Fleischuntersuchungen

durchgeführt und hierbei in 189 Fallen (0,34%) Salmonellen gefunden, von
denen 86 der B-Gruppe, 24 der C-Gruppe, 53 der D-Gruppe und 2 der E-Gruppe an-
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gehörten. 24 Stamme konnten nur biochemisch differenziert werden, da zu dieser Zeit
Faktorensera noch nicht zur Verfugung standen. Der geringe Prozentsatz des
Nachweises von Salmonellen bei der bakteriologischen Fleischuntersuchung steht im
Einklang mit dem seltenen Vorkommen von Salmonellosen bei Jungtieren (mit Ausnahme
des Geflügels) in Osterreich. So wurden beispielsweise von den vet. med. Bundesanstalten

bei der Untersuchung von 2309 Kalberleichen nur m 5 Fallen (0,21 %) Salmonellen

nachgewiesen. Zwischen der Häufigkeit des Auftretens von Salmonellosen bei
Kalbern und der Häufigkeit von Keimträgern bzw. Dauerausscheidern bei erwachsenen
Rindern besteht ein ähnlicher Zusammenhang wie bei der Pulloruminfektion der
Kucken (Michalka).

Die Pulloruminfektion der Kucken nahm m den ersten Nachkriegsjahren an
Ausbreitung immer mehr zu und drohte die Geflügelzuchtbetriebe lahmzulegen. Durch
die «Kuckenruhrverordnung» ex 1949 konnte der WeiterVerbreitung dieser Seuche
wirksam Einhalt geboten werden. Brutereien durften von diesem Zeitpunkte an nur
mehr Bruteier aus mittels der Fnschblutschnell- oder Serumlangsamagglutination
untersuchten Geflugelbestanden annehmen, und der Prozentsatz der positiv reagierenden

Tiere durfte zunächst nicht mehr als 10% und ab Oktober 1954 nur unter 5%
betragen. Die schrittweise Sanierung der verseuchten Bestände ist aus nachstehender
Tabelle über die Ergebnisse im Bundeslande Ober-Österreich ersichtlich.

Jahr
Untersuchte

Bestände

Pullorumfrei unter 5%
verseucht

unter 10%
verseucht

nicht
entsprechend

Zahl °//o Zahl °//o Zahl % Zahl %

1950 134 23 17,1 81 60,4 30 22,5
1951 347 61 17,5 — — 251 72,3 35 10,2
1952 344 93 27,0 — — 227 66,0 24 7,0
1953 344 104 30,2 — — 218 63,3 22 6,5
1954 443 152 34,3 246 55,5 — — 45 10,2
1955 445 203 45,5 212 47,6 29 6,9

Uber gleichlautende Ergebnisse berichteten auch andere Bundeslander. So weisen
m Vorarlberg von 42 im Jahre 1955 untersuchten Betrieben 38 Bestände (90,5 %) einen
Verseuchungsgrad unter 5 % und 4 Betriebe (9,5 %) über 5 % auf. In Kärnten waren 1955
von 102 untersuchten Betrieben 52 (50,9%) frei von dieser Seuche, 41 Bestände (40,2%)
hatten unter 5 % und 9 Bestände (8,9%) über 5% Dauerausscheider. Da die beider
Untersuchung positiv reagierenden Tiere sofort gekennzeichnet werden müssenund ausgemerzt
werden, ist mit einem weiteren Ruckgang dieser Geißel der Geflügelzucht zu rechnen.

Eine Infektionsquelle fur die Verbreitung von Salmonellen, die organisches Material
fuhrenden Abwasser, laßt sich heute kaum verstopfen. Es ist bekannt, daß Salmonellen,
wie vielfach auch andere Krankheitserreger, weder bei der mechanischen Klarung
noch bei der biologischen Reinigung der Abwasser restlos zugrunde gehen, ja in Tropf-
korpern unter Umstanden noch eine Anreicherung erfahren können. Die Abwasserbelastung

unserer Oberflachenwasser ist auch in Österreich schon zu einem schwierigen
Problem geworden, an dem aber schon seit Jahren eifrig gearbeitet wird. Sofern
Oberflachenwasser als Trinkwasser fur Tiere oder als Brauchwasser zum Reinigen von
Milchgeschirren und dgl. herangezogen werden muß, ergeben sich daraus vielfach
gesundheitliche Gefahren fur Mensch und Tier.

Wenn auch bei der Prophylaxe der Tierseuchen in Österreich beachtliche
Erfolge erzielt werden konnten, so bleiben doch noch eine Reihe von vor-
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dringlichen Problemen zu lösen wie vor allem: Verbesserung der
Wasserversorgung auf dem Lande möglichst durch zentrale Wasserversorgungsanlagen

verbunden mit einer Ortskanalisation. Möglichste Vermeidung einer
Verunreinigung von Oberflächenwasser durch dörfliche Abwässer und
Abfälle. Hygienisch einwandfreie Versorgung der Abfälle (Dünger, Jauche,
menschliche Fäkalien, Müll, Reste von Futtermitteln und Nahrungsmitteln
usw.) auf dem Bauernhofe, um eine Gefährdung anderer Höfe hintanzuhalten.

Einwandfreie Kadaverbeseitigung durch Ausbau der Tierkörperver-
wertungsanlagen. Fortsetzung der mit Erfolg begonnenen Rindertuberkulose-
Bekämpfungsaktion sowie die Bekämpfung der Brucellose der Haustiere.

Resume

L'auteur enumere les mesures prises en Autriche pour la prophylaxie des epizooties.
En ce qui concerne la prophylaxie generale, on voue toute son attention ä l'alimenta-
tion, ä l'approvisionnement en eau potable, aux ecuries munies de fosses d'aisance et
d'etables separees pour les velaisons; legislation veterinaire. Mesures envisagees comme
efficaces contre la fievre charbonneuse, le charbon symptömatique, l'oedeme malin, le
tetanos, le rouget et la leptospirose: assainissement du sol et des eaux, vaccination
preventive des animaux menaces. Les epizooties de contact telles que la fievre aph-
teuse, la morve, la tuberculose, la rage, la paralysie des porcs et la peste aviaire ne
peuvent etre eliminees que par l'interception de la chaine des infections. Description
des mesures prises ä cet egard en Autriche.

Riassunto
Si enumerano i prowedimenti presi in Austria per la profilassi delle epizoozie. In

tema di profilassi generale, si rende attenti alfapprowigionamento dell'acqua da bere,
alla tenuta delle stalle fornite di concimaie ed alia stalla da parto. In proposito, qui
interviene anche una serie di prowedimenti da parte delle autoritä veterinarie. Contro
le epizoozie provenienti dal terreno, il carbonchio essenziale, quello sintomatico,
cedema maligno, il tetano, il mal rossino dei suini e le leptospirosi, sono efficaci il risa-
l'amento del terreno, risp. dell'acqua e la vaccinazione preventiva degli animali esposti
nl pericolo. Le epizoozie da contatto come l'afta epizootica, la morva, la tubercolosi, la
aabbia, la paralisi dei suini e la peste aviare, sono estirpabili solo interrompendo la
ratena d'infezione. Si descrivono i rispettivi prowedimenti che si usano in Austria.

Summary
The author tells the methods of prophylaxis of animal diseases in Austria.

Regarding general prophylaxis feeding, watering places, stable keeping, lay-stalls and
parturition stables are mentioned. Several official prescriptions belong to this series
too. Soil diseases (anthrax, black quarter, malignant edema, tetanus, swine erysipelas
and leptospirosis) are controlled by sanitation of ground and water, and preventive
immunisation of the endangered animals. The diseases conferred by contact (foot and
mouth disease, glanders, tuberculosis, rabies, paralysis of pigs, fowl plague) can be
stamped out only by interruption of the contact chain. The methods for this purpose
used in Austria are described.
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La brucellose du mouton et de la chevre en Suisse

Par G. Bouvier

La brucellose du mouton et de la chevre interesse non seulement le
veterinaire, mais plus encore le medecin et l'hygieniste. Nous verrons en
effet que la maladie permet, malgre ses inconvenients, un elevage relative-
ment prospere des ovins et des caprins. Mais, si on laisse libre cours ä la
maladie des animaux, on constate tres vite une recrudescence et une aggravation

des cas de brucellose humaine, qui necessite alors des moyens de lutte
energiques pour en supprimer la cause [3].

Connue depuis longtemps en France et en Italie, oü la brucellose du
petit betail est endemique, la maladie n'est officiellement reconnue en Suisse

que depuis 1950.

L'apparition des premiers cas de brucellose ovine peut, au plus tard, se
situer au cours des annees 1948 - 1949, en Valais, dans la region de Vernayas
et du val d'Illier, oü des avortements parmi les troupeaux de moutons furent
signales, sans qu'un diagnostic bacteriologique net explique l'origine de
ces accidents. II est egalement fait mention d'avortements chez les moutonz
pendant ces annees au Bouveret [1].

En 1950, les avortements reprennent en Valais, et la maladie s'etend sur
le territoire vaudois. Grace au materiel examine (sangs de moutons, foetus,
arriere-faix), il fut possible d'etablir un diagnostic exact, et d'isoler lasouche
qui fut alors identifiee comme Brucella melitensis.

C'est Burgisser [1] qui a dans sa note, publiee en 1950, etabli la variete responsable
de la brucellose des moutons et des chevres en Suisse. Dans son travail, les souches
isolees de foetus de moutons furent etudiees sur gelose au foie selon la technique de
Huddleson: production d'hydrogene sulfure, action bacteriostatique de la fuchsine
ä la dilution de 1:25 000 et de la thionine ä la dilution de 1:30 000. La croissance sur
milieu de Petragnani glycerine fut egalement eprouvee.

L'etude des diverses souches, comparee ä une souche de Br. abortus et ä une souche
de Br. melitensis a donne les caracteres culturaux typiques de Br. melitensis, soit la
croissance en aerobiose, l'absence de production de H2S, la croissance sur gelose au
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